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Bundesrates 

B e r ich t 

des Sozialausschusses 

über den Gesetzesoeschluß des Nationalrates vom 12. Juli 1974, 
über ein Bundesgesetz, betreffend die Mitwirkung von Arbeit­

nehT'.!ervertretern im Aufsichtsrat der nösterreichische Elektrizi­

tätswirtschaft-Aktiengesellschaft" (Verbundgesellschaft) 

Das Arbeitsverfas8ungsgesetz, BGBl. Nr .. 22//1974, hat 

einige Unternehmen - darunter die Verbundgosellschaft - von den 

Bestimmungen über die Mit"drkung der Arbeitnehmer im Aufsichts­

rat ausgenommen .. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des National­

rates soll nun die Hechtsgrundlat;e für die Entsendung von 2h'beit-

neh.~:CL)VE.::Y.'trctern in den Aufsichtsrat der Verbundgosellschaft 

unter Berücksichtigung der sonderen Verh~ltDisse in der 

Elektrizittitswirtschaft geschaffen werden. 

Der SozialauGsehuß hat die gegenständliche Vorlage 

in seiner Sitzung vom 15. Juli 1974 in Verhandlung genommen und 

mit Stimmenmehrheit beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 

keiner! Iins prl) eh zu 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Sozialausschuß 

som:Lt den AQt:r;.5'Ji, der BundE;srat ~v0l1e beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 

12. J1.1 1i 1974, be ~reffend die :'J::i. twirkung yon Artei tnehmerver-

tretET.ti iCl Aufsichtsrat der- nÖ~,terreichische Elektrizi tätswirt­

schafts-Aktiengesellschaft '; (Verbundgesellschaft),wird kein 

EinEpruch erhoben. 
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